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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Der Gemeinsame Ausschuss der Verein-
barten Verwaltungsgemeinscha6  Crails-
heim (VVG) hat in seiner öff entlichen 
Sitzung am 1. Juli 2025 den Entwurf der 
Flächennutzungsplanänderung „FFPV-
Anlage FUR Hoff mann PV KG und Mit-
planer“ Nr. J-2023-3F gebilligt und die 
Auslegung der Flächennutzungsplan-
änderung beschlossen. Der Auslegungs-
beschluss wird gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB öff entlich bekannt 
gemacht. Maßgebend sind die Plan-
zeichnung mit Geltungsbereich vom 25. 
November 2024, die Begründung vom 6. 
März 2025 sowie der Umweltbericht 
vom 14. Februar 2025. Die Lage des Än-
derungsbereichs ist aus dem abge-
druckten Plan ersichtlich.
Der Änderungsbereich wird wie folgt 
kurz umschrieben:
 1. Bei der Planung werden die Flur-

stücke Nr. 3716, 3724, 3726 und 3730, 
Gemarkung Honhardt, überplant.

 2. Die betreff enden Flächen sind im 
rechtskrä6 igen Flächennutzungs-
plan als landwirtscha6 liche Flächen 
dargestellt und sollen in eine Son-
derbaufläche mit Zweckbestim-
mung „Photovoltaik“ umgewandelt 
werden.

 3. Ferner werden die betreffenden 
Flächen teilweise von einer kom-
munalen Vorrangfl äche für Wind-
energieanlagen überlagert. Die Vor-
rangfl äche für Windenergieanlagen 
wird im Zuge der Flächennutzungs-
planänderung weder beeinträchtigt 
noch geändert.

 4. Die Grundstücke werden durch 
Acker- und Wiesenflächen sowie 
Wald begrenzt.

Ziele und Zwecke der Planung:
Mit der Flächennutzungsplanänderung 
und dem dazugehörigen Bebauungs-
plan sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für den Bau einer 
Freifl ächenphotovoltaikanlage geschaf-
fen werden.
Öff entlichkeitsbeteiligung: 
Im Rahmen der Beteiligung der Öff ent-
lichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB werden 

die oben genannten Planunterlagen in 
der Zeit vom 27. Oktober 2025 bis ein-
schließlich 28. November 2025 im In-
ternet auf der Homepage der Stadtver-
waltung Crailsheim unter www.
crailsheim.de/rathaus/stadtentwicklung 
(Öff entlichkeitsbeteiligung bei Bauleit-
planverfahren) und über das zentrale 
Internetportal des Landes unter www.
uvp-verbund.de/kartendienste veröf-
fentlicht.
Im gleichen Zeitraum können die Un-
terlagen auch während der Dienststun-
den bei der Stadtverwaltung Crails-
heim, Ressort Stadtentwicklung, Foyer 
Neubau, 2. Stock, Marktplatz 1, 74564 
Crailsheim und in den Rathäusern der 
Gemeinden Frankenhardt (Crailshei-
mer Straße 3), Sah eldorf (Sah eldorfer 
Hauptstraße 50) und Stimpfach (Kirch-
straße 22) eingesehen werden.
Hinweis auf Arten umweltbezogener 
Informationen:
Für den Bereich der FNP-Änderung 
„FFPV-Anlage FUR Hoff mann PV KG 

und Mitplaner“ Nr. J-2023-3F liegen In-
formationen zu umweltrelevanten As-
pekten vor.
Die spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung vom 11. Januar 2024, der Um-
weltbericht zum Bebauungsplan vom 
24. Februar 2025 sowie das Abwägungs-
ergebnis vom 10. März 2025 werden öf-
fentlich ausgelegt und können gleich-
zeitig im genannten Auslegungszeit-
raum im Internet abgerufen werden.
Schutzgüter: Tiere und Pfl anzen
Tiere: Informationen zum Umfang der 
untersuchten Arten
Biotope: Informationen zum Vorhan-
densein von Biotopen in der Umgebung
Schutzgüter: Fläche und Boden
Geologie und Topographie: Informatio-
nen zu geologischen Untergrundver-
hältnissen
Bodenfunktion: Informationen zur 
Auswirkung auf die Bodenfunktionen
Flächennutzung/Fläche: Informatio-
nen zur aktuellen Flächennutzung
 Fortsetzung auf Seite 20

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (FNP) DER VEREINBARTEN VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT CRAILSHEIM

FNP-Änderung „Freifl ächenphotovoltaikanlage FUR Hoff mann PV KG 
und Mitplaner“ Nr. J-2023-3F J-2023-3F in Frankenhardt, 
Auslegungsbeschluss

Plan: Stadtverwaltung



SEITE 20  |  AMTSBLATT DER GROSSEN KREISSTADT CRAILSHEIM 23. OKTOBER 2025  |  NUMMER 43

Fortsetzung von Seite 19
Schutzgut: Wasser
Grundwasser: Informationen zu Aus-
wirkungen der Planung auf den Was-
serhaushalt
Schutzgut: Landscha^
Landschaftsbild: Informationen zu 
Auswirkungen auf das Landscha6sbild
Schutzgut: Mensch
Gesundheit: Informationen zum Vor-
behaltsgebiet für Erholung
Belange der erneuerbaren Energien
Nutzung von erneuerbaren Energien: 
Informationen zur Nutzung von erneu-
erbaren Energien im Plangebiet
Soweit in den Unterlagen auf weitere 
Bestimmungen – Gesetze, Verordnun-
gen, Richtlinien, DIN-Vorschriften, 
technische Regelwerke o. ä. – Bezug 
genommen wird, so werden diese zu 
jedermanns Einsicht bei der v. g. ausle-
genden Stelle bereitgehalten.
Abgabe von Stellungnahmen:
Stellungnahmen können innerhalb der 
Veröffentlichungsfrist abgegeben wer-

den. Die Stellungnahmen sollen elek-
tronisch (per Mail an jessica.gebert@
crailsheim.de) übermihelt werden. Bei 
Bedarf können Stellungnahmen auch 
schri6lich oder mündlich zur Nieder-
schri6 (Sachgebiet Baurecht, Markt-
platz 1, 74564 Crailsheim, Raum Nr. 2.18) 
abgegeben werden.
Es wird dabei gebeten, die volle An-
schri6 und betroffene Grundstücke an-
zugeben, da das Ergebnis der Behand-
lung der Stellungnahme mitgeteilt 
wird.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men gemäß § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 5 
BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben können. Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass eine Vereinigung im 
Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz ge-
mäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Ein-
wendungen ausgeschlossen ist, die sie 
im Rahmen der Auslegungsfrist nicht 
oder nicht rechtzeitig geltend gemacht 
hat, aber hähe geltend machen kön-
nen.
Es wird ferner darauf hingewiesen, 
dass zur Bearbeitung des Anliegens bei 
Stellungnahmen von Bürgerinnen und 
Bürgern personenbezogene Daten wie 
Vor- und Familienname sowie An-
schri6 (ggf. auch E-Mail und Telefon-
nummer, sofern angegeben) und die 
vorgebrachten Informationen auf 
Grundlage von § 4 Landesdatenschutz-
gesetz gespeichert werden. Die vorge-
brachten Informationen werden dem 
Gemeinderat und dem Gemeinsamen 
Ausschuss der Vereinbarten Verwal-
tungsgemeinscha6 anonymisiert zur 
Entscheidungsfindung vorgelegt.

Crailsheim, 13. Oktober 2025
für die VVG Crailsheim
Jörg Steuler
Sozial- & Baubürgermeister

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (FNP) DER VEREINBARTEN VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT CRAILSHEIM

FNP-Änderung „Neuordnung Gehö^ Herrmann“ Nr.  J-2024-1F  
in Frankenhardt, Auslegungsbeschluss, öffentliche Auslegung

Der Gemeinsame Ausschuss der Verein-
barten Verwaltungsgemeinschaft 
Crailsheim (VVG) hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 1. Juli 2025 den Ent-
wurf der Flächennutzungsplanände-
rung „Neuordnung Gehö6 Herrmann“ 
Nr. J-2024-1F gebilligt und die Auslegung 
der Flächennutzungsplanänderung be-
schlossen. Der Auslegungsbeschluss 
wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht. Maßgebend sind die 
Planzeichnung mit Geltungsbereich 
vom 17. Juli 2024, die Begründung vom 
18. Juni 2025 sowie der Umweltbericht 
vom 14. November 2024. Die Lage des 
Änderungsbereichs ist aus dem abge-
druckten Plan ersichtlich.
Der Änderungsbereich wird wie folgt 
kurz umschrieben:
1. Bei der Planung werden das Flur-

stück Nr. 6450 (Teilfläche) und 3118, 
Gemarkung Honhardt, überplant.

2- Die betreffende Fläche ist im Flä-
chennutzungsplan als landwirt-

scha6liche Fläche dargestellt und 
soll in eine gemischte Baufläche (M) 
geändert werden.

Ziele und Zwecke der Planung:
Mit der Flächennutzungsplanänderung 
und dem zugehörigen Bebauungsplan 
sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für einen Brennholzhandel 
im Gemeindegebiet Frankenhardt ge-
schaffen werden.
Öffentlichkeitsbeteiligung: 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffent-
lichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB werden 
die oben genannten Planunterlagen in 
der Zeit vom 27. Oktober 2025 bis ein-
schließlich 28. November 2025 im In-
ternet auf der Homepage der Stadtver-
waltung Crailsheim unter www.
crailsheim.de/rathaus/stadtentwicklung 
(Öffentlichkeitsbeteiligung bei Bauleit-
planverfahren) und über das zentrale 
Internetportal des Landes unter www.
uvp-verbund.de/kartendienste veröf-
fentlicht.

Im gleichen Zeitraum können die Un-
terlagen auch während der Dienststun-
den bei der Stadtverwaltung Crails-
heim, Ressort Stadtentwicklung, Foyer 
Neubau, 2. Stock, Marktplatz 1, 74564 
Crailsheim und in den Rathäusern der 
Gemeinden Frankenhardt (Crailshei-
mer Straße 3), Saheldorf (Saheldorfer 
Hauptstraße 50) und Stimpfach (Kirch-
straße 22) eingesehen werden.
Hinweis auf Arten umweltbezogener 
Informationen:
Für den Bereich der FNP-Änderung 
„Neuordnung Gehö6 Herrmann“ 
Nr. J-2024-1F liegen Informationen zu 
umweltrelevanten Aspekten vor.
Die spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung vom 1. Oktober 2024, der Umwelt-
bericht zum Bebauungsplan vom 27. 
Januar 2025 sowie das Abwägungser-
gebnis vom 25. März 2025 werden öffent-
lich ausgelegt und können gleichzeitig 
im genannten Auslegungszeitraum im 
Internet abgerufen werden.


